
reich nicht mehr anbieten könnten3κ. Die Beschwerde seitens BUεAήSTEεRA
hatte bislang keine Konsequenzenν ein wettbewerbsrechtliches Verfahren gegen
die CEδAS hat die Europäische Kommission bis zum heutigen Zeitpunkt nicht
eingeleitet3λ.

D.E.A.L.

Am 2κ. Januar 2ίίκ stellten die französischen Verwertungsgesellschaften SA-
CEε und SDRε4ί sowie der εajor-εusikverlag Universal εusic Publishing ihre
gemeinsame paneuropäische Zentrallizenzplattform vor. Die Initiative trägt mitt-
lerweile die Bezeichnung D.E.A.δ. (Direct European Administration and δicen-
sing)41. Diese soll die europaweite δizenzierung für die τnline-εusikrechte des
angloamerikanischen sowie – was eine Besonderheit darstellt – auch des franzö-
sischsprachigen Katalogs von Universal εusic Publishing ermöglichen42. Die
multiterritoriale δizenzvergabe der τnline-Rechte von Universal εusic Publishing
erfolgt dabei auf nicht-exklusiver Basis43. Die D.E.A.δ.-Initiative steht daher nach
Angaben von Universal εusic Publishing grundsätzlich auch anderen Verwer-

B.

3κ Case CτεPήC-2ή3λ.4κ1 BUεA-STEεRAήEεI and CEδAS. Vgl. dazu m&c, σr. 35λ vom
25.1.2ίίκ, S. 12 und m&c, σr. 361 vom ι.3.2ίίκ, S. 14ν ebenso BUMA/STEMRA, Anti-Trust
Complaint Against CEδAS Revealed, Presseerklärung vom 4.λ.2ίίιν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 16.κ.2ίίλ)μ httpμήήmusic-copyright-blog.bumastemra.nlή2ίίιήίλήanti-
trust-complaint-against-celas-revealedή. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Auffassung
der τnline-Plattform YouTube, wonach CEδAS eine marktbeherrschende Stellung i.S.d. ex-
Art. κ2 EG innehabe, da CEδAS nicht substituierbare Rechte großen Umfangs exklusiv ad-
ministriere, auf die die εusikanbieter im Internet dringend angewiesen seien und ohne sie
kaum existenzfähig wären. Vgl. Google, Inc./YouTube, LLC, τbservations to the Commis-
sion of the European Union on the Commission Recommendation of 1κ τctober 2ίί5
(2ίί5ήι3ιήEC) vom 2κ.6.2ίίι, S. 1ι, Rn. 2κν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am
1λ.4.2ίίλ)μ httpμήήcirca.europa.euήPublicήircήmarktήmarkt_consultationsήlibraryςl=ήcopy-
right_neighbouringήcollective_cross-border&vm=detailed&sb=Title.

3λ Vgl. Alich, GRUR Int. 2ίίκ, λλ6, 1ίί1ν m&c, σr. 361 vom ι.3.2ίίκ, S. 14.
4ί Die französische SDRε (Société pour l'administration du Droit de Reproduction εécanique

des Auteurs, Compositeurs et Editeurs) ist eine Gemeinschaftsorganisation von fünf franzö-
sischen Verwertungsgesellschaften (SACEε, SACD, SCAε, SGDδ und AEEDRε), die
als gemeinsame δizenzvergabe- und Inkassostelle für die von ihnen wahrgenommenen me-
chanischen Vervielfältigungsrechte fungiert.

41 Vgl. Musikwoche, Universal und SACEε verkünden D.E.A.δ., εeldung vom 1λ.1.2ίίλ.
42 Vgl. Schütt, εεR 2ίίκ, XVIIIν m&c, σr. 35λ vom κ.2.2ίίκ, S. 12 und σr. 365 vom

2.5.2ίίκ, S. 5.
43 Vgl. Kremp, Popkommμ Albträume europäischer Verwertungsgesellschaften, heise online

vom λ.1ί.2ίίκν online abrufbar (zuletzt abgerufen am 1ί.ι.2ίίλ)μ httpμήήwww.heise.deή
newstickerήmeldungή11ι111ν Butler, Billboard vom 1λ.4.2ίίκ, S. 3ί f.ν International Music
Publishers Association (IMPA), Public Consultation on Creative Content τnline in the Single
εarket, Februar 2ίίκ, S. 3ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1ί.ι.2ίίλ)μ httpμήή
ec.europa.euήavpolicyήdocsήother_actionsήcol_2ίίκήngoήimpa_en.pdf.

14ί
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tungsgesellschaften offen44. Soweit ersichtlich, sind dieser Initiative jedoch noch
keine weiteren Verwertungsgesellschaften beigetreten. Auch die Vergabe territo-
rial beschränkter τnline-δizenzen durch die übrigen europäischen Verwertungs-
gesellschaften ist offenbar trotz der nicht-exklusiven Wahrnehmungstätigkeit von
D.E.A.δ. nicht mehr möglich45.

Anders als die CEδAS GmbH stellt D.E.A.δ. keine eigenständige Gesellschaft
mit eigener Rechtspersönlichkeit dar. Grundlage des Joint-Ventures ist nach eige-
nen Angaben ein bloßer Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen SACEε und Uni-
versal εusic Publishing46. Abgewickelt wird die paneuropäische δizenzvergabe
in der Praxis durch die ebenfalls beteiligte Verwertungsgesellschaft SDRε4ι.
Wichtiger δeistungsbestandteil der D.E.A.δ.-Initiative ist das von SACEε entwi-
ckelte Serviceprogramm IDτδS, das den Abschluss und die Durchführung multi-
nationaler δizenzabschlüsse, insbesondere durch eine Echtzeit-σutzungsüberwa-
chung und einen direkten Daten- und Dokumentationsaustausch, erleichtern
soll4κ. Die D.E.A.δ.-Initiative hat eigenen Angaben zufolge bereits paneuropäische
δizenzverträge mit mehreren τnline-εusikanbietern abgeschlossen, so etwa mit
dem εobiltelefonhersteller σokia, dem τnlinehändler Amazon und den Unter-
nehmen Spotify und τmnifone4λ.

P.E.D.L.

Der εajor-εusikverlag Warner Chappell εusic wählte mit seiner P.E.D.δ.-In-
itiative (Pan-European Digital δicensing) ebenfalls ein nicht-exklusives Zentralli-
zenzierungsmodell zur europaweiten Wahrnehmung seines angloamerikanischen
Verlagsrepertoires. σachdem der Verlag seine mechanischen τnline-Rechte aus

C.

44 Vgl. IMPA, Public Consultation on Creative Content τnline in the Single εarket, Febru-
ar 2ίίκ, S. 3.

45 So kann etwa die GEεA nach eigenen Angaben τnline-δizenzen des angloamerikanischen
und französischsprachigen Repertoires von Universal εusic Publishing auch nicht mehr für
das deutsche Gebiet vergeben, vgl. GEεA-Jahrbuch 2ίίκή2ίίλ, S. 3κ f.ν ebenso εüller,
ZUε 2ίίλ, 121, 12κ und insbes. 13ί. Anders offenbar Butler, Billboard vom 1λ.4.2ίίκ,
S. 3ί f., wonach die anderen europäischen Gesellschaften weiterhin zur Einräumung territo-
rial beschränkter δizenzen in der δage sind.

46 Information von Caroline Bonin, zuständige εitarbeiterin für internationale Angelegenhei-
ten beim juristischen Dienst der SACEε, anlässlich eines Gesprächs mit Sylvie σérisson
im εärz 2ίίλ. Anders aber Schütt, εεR 2ίίκ, XVIII, und Butler, Billboard.biz vom
2κ.1.2ίίκ, wonach D.E.A.δ. eine separate Gesellschaft sein soll, an der Universal εusic
Publishing selbst 5ί % der Gesellschaftsanteile hält.

4ι Information von Caroline Bonin, zuständige εitarbeiterin für internationale Angelegenhei-
ten beim juristischen Dienst der SACEε, anlässlich eines Gesprächs mit Sylvie σérisson
im εärz 2ίίλ.

4κ Vgl. m&c, σr. 3ι2 vom 5.λ.2ίίκ, S. 14.
4λ Vgl. Musikwoche, Universal und SACEε verkünden D.E.A.δ., εeldung vom 1λ.1.2ίίλ.
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